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Amtliches 

MITTEILUNGSBLATT 
Gemeinde Albeck,  Be z .: F e l d k i r c he n  i. K. 

Postanschrift: A-9571 Sirnitz 1 
Telefon: 04279/240 
Telefax: 04279/241 
E-Mail: albeck@ktn.gde.at 

Internet: www.albeck.at | www.hochrindl.at 
Amtliche Mitteilung! 
 

 

Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!  
 

Im Rückblick „GEMEINDE ALBECK“ auf das Jahr 2016 

konnten wir darstellen, was im Laufe eines Jahres in unserer 

Gemeinde alles stattgefunden hat.  Viele Gemeindebürger sind 

erstaunt über die Vielfalt von Ereignissen. Danke für die vielen 

positiven Rückmeldungen und ich bitte wieder um Eure 

Unterstützung für das Jahr 2017. 

Bei schönem Wetter und guter Laune fand auch dieses Jahr der 

Gemeindeschitag auf der Hochrindl statt. Herzliche Gratulation 

an die Gemeindeschimeister Frau Sophie Reiner und Herrn Max 

Gunkel. Im übrigen galt der olympische Gedanke, „DABEI SEIN 

IST ALLES“. 

In der Mitte des Faschings angekommen, hoffe ich, dass die Zeit 

für Fröhlichkeit wahrgenommen wird. Lachen und Tanzen ist 

förderlich für unsere Gesundheit. 

Nicht vergessen: in der SERVUS Zeitung - Ausgabe Februar – ist 

eine zwölfseitige Reportage über Sirnitz und Deutsch-Griffen 

dargestellt. Die SERVUS ist eine Monatszeitung und ist beim 

SPAR erhältlich! 

Herzlichst 

Eure Bürgermeisterin 
 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.hochrindl.at/


Englischkurs 
 

Frau Schüßler Michelle bietet einen Englischkurs für Erwachsene an. Der Kurs wird donnerstags von 19.00 – 20.30 

Uhr stattfinden und die Kosten betragen Euro 10,-- pro Einheit. Angeboten wird vorerst ein 10er Block. 

Mindestteilnehmer sind 5 Personen. Anmeldung bis 20. Februar 2017 im Gemeindeamt. Tel. 240 
 

Energiekostenbeitrag 
 

Die Antragstellung für den Heizkostenzuschuss 2016/2017 ist noch bis 28.02.2017 möglich. 
Aufgrund der anhaltenden Kälteperiode und die damit verbundenen Steigerungen der Energiekosten, hat die 

Landesregierung für den Heizkostenzuschuss 2016/2017 zusätzlich zum bereits gewährten Betrag eine einmalige 
außerordentliche freiwillige Leistung in der Höhe von Euro 50,00 beschlossen.  

Alle Heizkostenzuschussbezieher (großen und kleinen Zuschuss) erhalten diese einmalige außerordentliche freiwillige 

Leistung des Landes Kärnten.  
Sie brauchen keinen eigenen Antrag mehr für den Energiekostenbeitrag stellen.  
 

Gewichtsbeschränkung infolge Tauwetter 
 

Die Tauwetterperiode wird demnächst wieder eintreten und wir müssen dringend darauf hinweisen, dass die 

Gewichtsbeschränkungen von 3,5 t verfügt werden.  
Es werden die Wege und Straßen gerade in der Tauwetterperiode durch Schwerfahrzeuge sehr in Mitleidenschaft 

gezogen und es müssen die Kosten der Sanierung dieser Straßen und Wege wieder von der Allgemeinheit getragen 

werden.  
Wir appellieren an das Verantwortungsgefühl aller GemeindebürgerInnen entsprechende Vorräte an Heiz-, Bau- und 

anderen Materialen rechtzeitig zu besorgen bzw. die Abfuhr der Holzbringung entsprechend zu organisieren. Es gibt zu 
dieser Verfügung ABSOLUT KEINE AUSNAHMEN.  
 

Massagepraxis 
 

Die Gemeinde Albeck freut sich mitzuteilen, dass Frau Dagmar Sickl, staatlich geprüfte Heilmasseurin, seit 23. Jänner 
2017 eine Massagepraxis im Dienerhaus, Schlossweg 8 eröffnet hat. 

Angebotene Leistungen: klassische Massage, Lymphdrainage, Bindegewebsmassage, Fußreflexzonenmassage 
Anmeldung telefonisch unter 0650 88 50 811. 
 

Aus dem Bauamt 
 

Sollten Sie eine bewilligte bauliche Anlage bereits fertiggestellt und in Benützung genommen, jedoch auf die Abgabe 

einer Fertigstellungsmeldung vergessen haben, ersuchen wir um umgehende Fertigstellungsmeldung (die 

Fertigstellung ist gesetzlich binnen einer Woche schriftlich zu melden).  
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Benützung von nach dem Baugesetz bewilligten Objekten, ohne 

Bauvollendungsmeldung, als Rechtswidrigkeit anzusehen ist und gerade bei Brand-, Personen- und Sachschäden, 
Probleme mit Versicherungen auftreten können. Formulare liegen im Bauamt zur Abholung bereit.  
 

Neuerungen für Geburten ab 01.03.2017 
 

Für Geburten ab 1. März 2017 gilt eine neue Rechtslage: Die derzeitigen vier Pauschalvarianten des 

Kinderbetreuungsgeldes (KBG) werden in ein sogenanntes KBG-Konto umgewandelt. Das einkommensabhängige 

Kinderbetreuungsgeld bleibt bestehen. Nähere Informationen erhalten Sie bei der AK-Kärnten - Tel. Nr. 050 477 
 

Termine für Folienentsorgung 
 

Es besteht die Möglichkeit, über den Maschinenring-Gurk Agrarfolien zu einem günstigen Preis abzugeben.  
Termine:  02. Mai 2017  Lagerhaus Straßburg von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

  Lagerhaus Kl. Glödnitz von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 03. Mai 2017  Lagerhaus Friesach von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

  Lagerhaus Althofen von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 04. Mai 2017 Lagerhaus Blintendorf von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
  Lagerhaus Brückl von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Urlaub für pflegende Angehörige 
 

Urlaub für pflegende Angehörige gibt es für Personen, die die Pflege und Betreuung eines nahen Verwandten seit 

mind. zwei Jahren machen und mehr als die Hälfte des Betreuungsaufwandes erbringen. Der Pflegende muss 
mindestens die Pflegestufe 3 haben und den Hauptwohnsitz in Kärnten.  

Durchführungstermine Frühjahr 2017  23. April bis 30. April 2017 

  07. Mai bis 14. Mai 2017 
  21. Mai bis 28. Mai 2017 

Nähere Informationen und Anträge erhalten Sie im Gemeindeamt.  


